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AUS DEM ZENTRALVORSTAAD

In seiner letzten Sitzung in Bern nahm der
Z. V. einen Bericht entgegen von der Dreierdelegalion,

welche kurz vorher eine längere Konferenz

mit dem Chefarzt der Militärversicherung
führte, hetr. Abschluß eines Vertrages für die
physikalisch-therapeutischen Behandlungen.

Da die Elektro-Therapie, als nicht in das

Tätigkeitsgebiet des Masseurs gehörend, neuerdings
abgelehnt wurde, beschloß der Vorstand, nochmals

ein gut begründetes, und durch zwei
Gutachten von Prof. Waithard und Neergaard
unterstütztes Wiedererwägungsgesuch an die MVS,
wie auch an die SUVA zu richten.

Der Z. V. nahm mit Bedauern Kenntnis davon,
daß die im Druck befindlichen Verbandsnachrichten

(No. 96) ohne französischen Textteil
erscheinen werden. Prinzipiell wird der
regelmäßige und festgelegte Erscheinungs-Turnus
gutgeheißen und alle Redaktionsmitglieder neuerdings

ersucht, sich strikte an die Einsendungs-
Termine zu hallen.

Wir hatten Stellung zu nehmen zu Vorschlägen

einer Reorganisation des internationalen
Verbandes. In einer zweieinhalbstündigen
Aussprache wurden die Für und Dagegen fesl
umrissen und mit einigen neuen Vorschlägen als

offizielle Stellung des schweizerischen Verbandes
schriftlich unseren Vertretern im Internationalen

Komité als Weisung für die nächste Sitzung
übergehen.

Die letzte Delegiertenversammlung hat mit
großer Mehrheit den Austritt aus dem Schweiz.
Gewerbeverband beschlossen, da die Verpflichtungen

diesem Verband gegenüber unsere Kasse
immer schwerer belastet haben. Nach einer
persönlichen Aussprache mit Nationalrat Dr. P-

Gysier und nach weiteren Verhandlungen hat
nun der Schweiz. Gewerbeverband einen neuen,
um ca. 50 o/o reduzierten Jahresbeitrag festgelegt-
Die nächste Delegiertenversammlung wird zu
einem diesbezüglichen, vom Vorstand gestellten,

Wiedererwägungsgesuch Stellung nehmen
müssen. I

Vom Ausschluß der beiden Mitglieder: Paul
Schaub aus der Sektion Zürich, und A. Moser,
Thun, aus der Sektion Bern, wurde Kenntnis
genommen.

Als Vertreler des Z. V. und um den Waadt-
länder Kollegen unsere Sympathie zu bezeugen,
wurde Koll. A. Gslalter, Bern, an die Generalversammlung

der Sektion Vaudoise abgeordnet.
./. /!-

LSer Zentralvorstand wünscht

allen Oerbandsmitgliedern recht

schöne und gesegnete Feiertage

und ein gesundes, erfolg« und

arbeitsreiches neues lahr

rlmm»e comité central souhaite à

tous les membres de l'Association

d'heureuses fêtes et leur

présente ses voeux de santé et

de prospérité pour la nouvelle

année

Badmeisterin- Masseuse

event. Ehepaar für Saison Mai-September
in Kurbad gesucht. Guter Verdienst
und Verpflegung wird zugesichert.

Olferten sind an die Administralion dieses

Blattes zu richten.

Kurhaus Cadeinario I). Lugano

sucht für März (ca. Mitte) eine tüchtig"'

Masseuse und einen guten

Masseur

Offerten und Lebenslauf an
Dr. Keller, Kurhaus ('ailfinuriii.

4



Die Stellenvermittlung

üüseres Verbandes teilt mit :

Die vergangenen Monate brachten erneut
Gesuche von ausländischen Masseuren und
Masseusen um Arbeitsplätze in der Schweiz. Umgeehrt

erhalten wir immer wieder Anfragen von
schweizerischen Berufskollegen, welche zum

Wecke der Weiterbildung im Ausland arbeiten
föchten, und denen wir einen entsprechenden

°sten vermitteln sollten.
^h- sind leider nicht in der Lage, irgendwiche

Arbeitsplätze oder Volontärstellen im
uslartd vermitteln zn können. Es besteht aher

die Möglichkeit, im Austausch solche Vakanzen
zu belegen. Wir sind in der Folge gerne bereit,
Adressen von ausländischen Bewerbern zu
übermitteln, damit unsere schweizerischen Kollegen
sich direkt mit diesen Interessenten in Verbindung

setzen können. Auf diese Weise dürfte es

möglich sein, einen eventuellen Tausch von
Arbeitsplätzen vorzunehmen. — Wir betonen
jedoch nochmals, daß es nur auf diesem Wege
möglich ist, einen Arbeitsplatz oder eine Volon-
lärslelle im Auslande zu erhalten.

Der Stellenvermiltler.

Briefkasten

(he „Eingesandten Fragen aus dem Mit-
^ lederkreis" in No. 96 unserer Nachrichten sind

n Ihietlene Antworten eingegangen, welche
kjj folgend veröffentlicht werden sollen. Es

neu auch mehrere Antworten auf dieselbe
a zum Abdruck gelangen, wenn dies dien-

bL ,6rSCheint- — (''e Fragen 1 und 3 sind
heute keine Antworten eingereicht worden.

jst^hfwor/ auf pr(lge n0 2: „Culture physique"
bo fC-er mehr allgemeine Ausdruck für Turnen,
v

"hhit auch der gewähltere. „Gymnastique"
üa

nocb nähere Bezeichnung, wie „gym-
Itn

1('Ue 'hôdicale, suédoise, d'entraînement etc."
-hin, Primarschüler haben „gymnastique",

sen
n 1'lt"e deutschschweizerischen Altersgenos-

"e
"^llmen" auf dem Stundenplan lesen. Wo-

sicfetl. au' der Universitätsstufe „culture phy-
»rn

^ getrieben wird. Dem anspruchslosen

i.
1 rede gymnastique" steht der ausgebildetere

Din TeSseur ('e oulture physique" gegenüber.

j nstitvit für II eilgym nasfique nennt sich:
nié i cu"ure physique et de gymnastique

cale- M. R. Z.

' nèh'"-0' ' ^rade N°- : 1" No. 96 unserer
(jje' Keilschrift wird an den Mitgliederkreis
Sch

ra^e gestellt, ob während der Schwanger
siert

'ie'ne un<l büße der Schwangeren mas

Sßtzu
N%ei<'en dürfen. Unter gewissen Voraus

erst
n^etl -ia loh untersuche die Frage vor-

Sei»i-V.0In therapeutischen und nicht vom ge-
GeT 1 StandPunkt.

(hirp|NVl^ 'Ul' e'ne schwangere Frau, deren Beine
ünclepidaS ' ra^en der Leibesfrucht statisch ver-

1 u"d viel mehr belastet sind, und deren

Bewegungen entsprechend reduzierter und
schwerfälliger werden, Massage eher nötig als
eine in normalem Zustand befindliche. Besonders

zwei Faktoren müssen hierbei ins Auge
gefaßt werden, nämlich die Kräftigung des Muskel-

und Handapparates und die Erhaltung einer
guten Blutzirkulation. Schwangere Frauen, die
schon unter normalen Verhältnissen an

Stauungen der venösen Beingefäße zu leiden haben,
tragen präventiverweise Gummistrümpfe. Gerade

hier würde die Massage zirkulationsfördemd
wirken und einer allzu großen Erschlaffung der
Muskeln und Hautdecke vorbeugen. Die Gefahr
einer Venenentzündung und Thrombose kommt
weit eher im Wochenbett vor, doch ist unter
allen Umständen anzuraten, die Verantwortung
für eine Behandlung dem Arzte zu überlassen,
bzw. nur nach dessen Anweisungen zu handeln.
DieTechnik kann sich nur auf mäßige Streichungen

und weiche Knetungen beziehen. Klopfungen
sind abzuraten.

Ich möchte an dieser Stelle auch die Massage
des schwangeren Leibes und des Rückens
erwähnen. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß
die Elastizität bzw. Dehnbarkeit der Bauchdecke
erhöht und die Rückenmuskulatur für ihre
vermehrte statische Beanspruchung gestärkt wird.
Hingegen muß mit unliebsamen Überraschungen
in bezug auf reflektorische Reizbewegungen der

Gebärmutter gerechnet werden, wenn die

Schwangere zu vorzeitiger Ausstoßung der
Leibesfrucht neigt. Und haben wir Gewähr, daß

nicht noch andere Maßnahmen parallel laufen,
die zur Folge haben können, was wir vermeiden
wollen? Ungewollt könnten wir mit dem Slraf-
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gesetzbuch in Berührung koniinen. Ist die Zeit
des Wochenbetts ohne ernstliche innere oder
äußere Störungen vorüber, so ist Massage des

I.eibes (besonders nacdi wiederholter
Schwangerschaft zur Verhütung des llängehauchs ferner

des Rückens, der Reine und büße sehr zu

empfehlen.
Die Frage ist nun die, ob die gesetzlichen liest

immungen die Massagebehandlung bei Schwangern

auch dann verbieten, wenn der Arzt eine

solche verordnet. Wenn nicht, dann ersuche man
den Arzt, die bezüglichen Anweisungen schriftlich,

mil Datum und Unterschrift zu geben. Was
wir wollen und fordern müssen, ist eine
korrekte und saubere Führung unseres Berufslebens,
besonders in dieser Beziehung. O.L.Z.

Die Gesundheilsdirektion des Kantons Zürich
hat die betreffende Frage wie folgt beantwortet :

„Die Verordnung des Kantons Zürich über
das medizinische Hilfspersonal läßt die Anwendung

physikalischer Behandlungsmethoden bei

Schwangeren nur auf Anordnung eines
patentierten Arztes zu. Diese Vorschrift darf dahin
interpretiert werden, daß die Verordnung alle
jene physikalischen Behandlungsmethoden, die

auf die Schwangerschaft einen Finfluß ausüben
können, nur auf ärztliche Anordnung zulassen
wollte. Der größte Teil der physikalischen
Anwendungen dürfte unter diese Behandlungsmethoden

fallen. Bei der Massage der Beine und

Füße hingegen kann auf die ärztliche Anordnung

verzichtet werden. Immerhin dürfte auch

hier einige Vorsicht am Platze sein, da es sicli

um eine Thrombose handeln könnte."
(Die Redaktion.)

Die Zürcher Verordnung sagt ganz klar:
Den Masseuren und Physiopraklikern ist d'(

Anwendung physikalischer BehandlungsU,e'

thoden an Akut- und Schwerkranke"'

Schwangeren und Verunfallten, ausgenoH1'

men bei Bagalellunfällen und Restzusländ6"

nach Unfällen, nur auf Anordnung eine'

patentierten Arztes ertaubt.

Aehnliche Fassungen der Vorschriften dürfe'1
auch in andern Kantonen maßgebend sein.

Die Feilung des Berufsverbandes muß imiüf
wieder von den Mitgliedern verlangen, daß sl

sich strikte und korrekt an die gegebenen Ve'

Ordnungen hallen, auch wenn solche ol l als kle"
lieh oder revisionsbedürftig empfunden wen'"
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möchten. Verordnungen wurden nicht nur
gegeben. um klare Verantwortungs- und
Kompetenzverhältnisse zu schaffen, sondern sie wollen
uns auch schützen. Wir kämpfen um das
Vertrauen der Aerzteschaft und der Behörden und
das erreichen wir am besten dadurch, indem wir
beweisen, daß wir die Vorschriften unbedingt
einhalten. Wir machen dies nicht nur im Interesse

des ganzen Standes, sondern in erster Linie
auch um unserer persönlichen Sicherheit willen.
In einem Schadenfall nämlich urteilt das
Bericht einzig nach dem Wortlaut der Verordnung,
und auch unsere Kollektiv-Haftpflichtversicherung

stützt sich voll und ganz auf die kantonalen
Vorschriften, und nicht auf irgendwelche
Interpretationen, auch wenn solche rein vernunftmäßig

als angebracht erscheinen möchten. Darum
soll es für den Masseur keine Frage mehr sein,
ob er in einem Zweifelsfall oder bei einer
schwangeren I-rau massieren soll oder darf. Er
m u Ii sich mit dem Arzl in Verbindung setzen,
und weil heute fast jede Schwangere unter
ärztlicher Kontrolle sieht, dürfte eine gegenseitige
Verständigung auch über eine Beinmassage sehr
leicht möglich sein. Der Zentralpräsident.

Antwort auf Frage A'o. 5: Von der Wohnsitzgemeinde

(von der Gemeinde, in welcher der
Heimatschein hinterlegt ist), ist ein Ausweis von
der Einwohnerkontrolle zu verlangen, der
bestätigt, daß man den lleimatschein dort hinterlegt

hat. Dieser Ausweis ist in der Gemeinde,
in welcher die Saisonstelle besetzt wird,
abzugeben. Dann muß der Fragesteller nur an einem
Ort Steuern entrichten und zwar dort, wo er
ansässig ist (in der Gemeinde, in welcher der
lleimatschein hinterlegt worden ist). (Siehe Bun-
desgerichlsenlscheid). O. IV. Z.

Die Frage der Doppelbesteuerung ist sehr
angebracht und ich möchte folgendes antworten:

Es gibt verschiedene Kantone, welche immer
wieder versuchen, Saisonarbeiter zu besteuern
mit der Begründung, daß der Arbeiter dort

Zu verkaufen:

Ein kompletter Heißluft-Apparat „Agusa II"

Anfragen an : Ad. Fcurer, Viktoriasirasse 6, Chur

Zu kaufen gesucht:

Massagrbaiik. sowie Glühlichtbogcn
Offerten an: II. Roth, Masseur, Wiesengrund, llerglswll (Ndw.)

Steuern zu bezahlen hat, wo er sein Geld
verdient. Das Bundesgericht stellte sich aber auf
den Standpunkt, daß der Wohnort oder der ständige

Wohnsitz des Saisonarbeiters die Steuerhoheit

darstellt.

Eine Doppelbesteuerung gibt es in der Schweiz
nicht (wenigstens nicht in dieser Form und
Hinsicht).

Sollte der Masseur von der Steuerverwaltung
seines Arbeitsplatzes ein Steuerformular zwecks
Angabe seines Verdienstes erhalten, so kann er
dieses Formular mit dem Vermerk retournieren,
daß er die Steuerhoheit dieser Gemeinde nicht
anerkenne, da er an seinem Wohnsitz besteuert
werde. Wenn der Masseur aber ein fertiges
Steuerformular bekommt, mit der Zahlungsaufforderung,

so soll er mit der Gemeinde nicht
hin und her diskutieren. Er soll ein kleines
Brieflein an das Bundesgericht senden mit der

Für uns Verbandsmitglieder ist es eine

Selbstverständlichkeit
doli wir unsere Aufträge den Inserenten

der Verbandszeitung übergeben

Mitteilung, daß er nur Saisonarbeiter sei und in
seiner Wohngemeinde (wo auch die Schriften
liegen) seinen Steuerpflichten nachkomme. Das
Bundesgerichl soll zwischen den beiden Geineinden

entscheiden, wer für diese Steuern zulässig

sei.
Diese Beschwerde muß innert 30 Tagen nach

Erhalt des Steuerformulars in dreifacher
Ausführung dem Bundesgericht eingereicht werden.

Hülen Sie sich aus diesem Grunde vor
längeren Diskussionen mit der betreffenden
Gemeinde, damit die Frist nicht abläuft! Bei
solchen Fragen wie Doppelbesteuerung melden Sie
si li beim Zentralsekretarial des Schweiz.
Masseurverbandes, wir werden für Sie die ganze
Angelegenheit regeln. Der Slellenuermittler.

(Die nächste Nummer bringt weitere „Fragen aus dem Mitgliederkreis".
Nachherig eingegangene Antworten erscheinen jeweils in der kommenden
Ausgabe der „Nachrichten". Die Redaktion.)
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MASSAGE-OEL belebt und erfrischt die Haut und hat

einen unaufdringlichen, sauberen
Geruch. Es dringt ohne jegliche Schmierwirkung

sofort und vollständig in die

Haut ein.

P H A F A G A.-G., Pharm. Fabrik, Eschen (Liechtenstein)

Berufs-Haftpflicht-
Versicherungen

für Mitglieder des Schweiz. Verbandes
staatlich geprüfter Masseure, Heilgymnasten

und Physiopraktiker gemäss
Kollektivvertrag

Fango (Ii ßattaglia
natürlicher mineralischer

Heilschlamm

Generaldepol für die Schweiz

FANGO Co. G.m.b.H., Rappersvvil (St.G.)

Privates Nervensanatorium YVyß, Miinchenbuchsee

sucht tüchtigen, jüngern

Masseur

der Interesse hätte, sich in der
Irrenpflege auszubilden und event das
Schweiz. Diplom zu erwerben.
Ausbaufähiger Posten.

Offerten mit Lebenslauf und Photo sind erbeten
an die ärztliche Leitung, Dr. P. Plattner.

Für die Neueinrichtung von

einfachen Gewerbebuchhaltungen

Nachführung derselben

Besorgung von Jahresabschlüssen

empfiehlt sich bestens

J. Bäbler-Wyssiuaiiii
Thalwil Luzern
Schwandelsfraße 32 Moossfraße 22

Telephon 92 17 28 Telephon 3 19 60

Promple und fachgemäße Erledigung jedes Auftrages

ßadezusätze
vom Laboratorium E. Bernauer

Hergiswil (Ndw.)

Preisliste und Muster zu Diensten
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aNOVAC ist ein Behandlungsapparat zur Belebung der Blutzirkulation

^NOVAC - Behandlung beruht auf dem Prinzip einer Vakuum-Massage
§ ^NOVAC - Behandlung erhöht in den Hautgeweben und Weichteilen die Durchströmung

von Blut und Lymphe

^NOVAC - Behandlung erhöht überall dort die Oberflächen-Temperatur, wo dieselbe durch
mangelhafte Zirkulation zu niedrig ist

^'Kationen : Neuralgische Schmerzen, Ischias, Lumbago, Myosen, Fettleibigkeit, Fettgeschwülste'
Fettablagerungen an Hüften, Ober- und Unterschenkeln, Armen und Schultern
Hals und Gesicht

*eü9nisse: Frau A. S., Dietikon, 66 jährig. Fettleibigkeit, Beschwerden beim Gehen und Stehen.
Nach der 10. Behandlung fühlt sie keine Schmerzen mehr beim Gehen. Die
Patientin hat nach 20 Behandlungen über die Hüften gemessen 114 statt 119 cm
Umfang, an den Oberschenkeln 67 statt 71 cm, über dem Knie 42 statt 46 cm

Frau H. S., Zürich, 36 jäh rig, leidet an Fettleibigkeit. Nach Abschluß der Behandlungen

hat sie das Gefühl einer allgemeinen Erleichterung und hat 4 kg 800 gr
abgenommen.

REFERENZEN stehen zurVerfügung - DEMONSTRATIONEN auf Wunsch

^er|eralvertreter für die Schweiz

SlMPEX AG. BASEL Reichen s t einerstra s se 14

Telephon (061) 512 50
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